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Kurztitel 
 
Namensgebung von Schulen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Namensgebungen der Schulen 
 
- Grundschule „Im Nordpark“ 
- Grundschule „Am Grenzweg“ 
- Grundschule „Annastraße“ 
- Grundschule „Bertolt-Brecht-Straße“ 
- Grundschule „Am Fliederhof“ 
- Grundschule „Lindenhof“ 
- Sekundarschule „Thomas Müntzer“ 
- Sekundarschule „Friedrich Naumann“ 
- Sekundarschule „Wilhelm Busch“ 
- Sekundarschule „Heinrich Heine“ 
- Sekundarschule „August Wilhelm Francke“ 
  
durch Einzelbeschlüsse. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 
Jahr 

finanzielle 
Auswirkungen 

 X    JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-           
haushalt im Jahr haushalt im Jahr           
     mit   Euro      mit   Euro           
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Frau Neumann 

Unterschrift AL 
Herr Krüger 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Herr Dr. Koch 
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Begründung: 
 
 
Ergänzend zum Beschluss „Regelung zur Namensgebung von Schulen in der Landeshauptstadt 
Magdeburg“ vom 13.01.2005, DS 0735/04, Beschluss-Nr.307-8(IV)05, werden die 
Namensgebungen der folgenden Schulen zur Beschlussfassung dem Stadtrat vorgelegt: 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/2005 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung und Zuordnung der Grundschule 
„Stendaler Straße“ an die Grundschule „Im Nordpark“ zum Ende des Schuljahres 2003/2004 
festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 07.11.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen                   
 

Grundschule „Im Nordpark“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung und Zuordnung der Grundschule 
„Bruno-Beye-Ring“ an die Grundschule „Am Grenzweg“ zum Ende des Schuljahr 2003/2004 
festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 22.09.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen  
                          

Grundschule „Am Grenzweg“  
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/2009 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung  und Zuordnung der Grundschule 
„An der Schillerstraße“ an die Grundschule „Annastraße“ zum Ende des Schuljahr 2004/2005 
festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 10.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen  
 

Grundschule „Annastraße“  
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
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Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung und Angliederung der  
Grundschule „Wiener Straße“ an die Grundschule „Bertolt-Brecht-Straße“ zum Ende des Schuljahr 
2003/2004 festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 02.11.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen  
 

  Grundschule „Bertolt-Brecht-Straße“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung der Grundschule „Brunnenstieg“ 
und Zuordnung zur Grundschule „Am Fliederhof“ zum Ende des Schuljahres 2003/2004  festgelegt 
hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 13.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
 

Grundschule „Am Fliederhof“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung der Grundschule „Reform“ 
und Angliederung an die Grundschule „Lindenhof“ zum Ende des Schuljahres 2004/2005  
festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 13.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
 

Grundschule „Lindenhof“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung der Sekundarschule „E. Reuter“ 
und Zuordnung zur Sekundarschule „Thomas Müntzer“ festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 04.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
 

Sekundarschule „Thomas Müntzer“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
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Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung der Sekundarschule „M.Gorki“ 
und Zuordnung zur Sekundarschule „Friedrich Naumann“ festgelegt hat.. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 06.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
 

Sekundarschule „Friedrich Naumann“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung der Sekundarschule „A. Dürer“ 
und Zuordnung zur Sekundarschule „Wilhelm Busch“ festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 12.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
 

Sekundarschule „Wilhelm Busch“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 
Der Stadtrat hat am 05.02.2004 den Mittelfristigen Schulentwicklungsplan 2004/05 – 2008/09 
beschlossen (Beschluss-Nr. 2953-79 (III)04), der die Schließung der Sekundarschule 
„Eike v.Repgow“ und die Zuordnung zur Sekundarschule „Heinrich Heine“ festgelegt hat. 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 28.09.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
                                                

Sekundarschule „Heinrich Heine“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
                                           
 
 
Laut Beschluss des Stadtrates vom 07.04.2005, Beschluss-Nr. 398-11(IV)05, wurde im Rechtsstreit 
mit dem LVwA bezüglich des Schulentwicklungsplanes 2004/05 – 2008/09 die Klage gegen das 
LVwA nicht weiter verfolgt. Somit erfolgte die Schließung der Sek. „Heinrich Reichel“ zum 
Schuljahresende 2004/05 und die Zuordnung zur Sek. „August Wilhelm Francke“. 
 
Die Gesamtkonferenz der Schule hat am 04.10.2005 beschlossen, dass die Schule den Namen 
                                                  

Sekundarschule „August Wilhelm Francke“ 
tragen soll. 
Das Einvernehmen mit der Schulbehörde gem. § 64 Abs. 3 Satz 3 Schulgesetz LSA liegt vor. 
 
 
 


